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1. Instanz

Aktenzeichen S 19 R 444/22
Datum 21.12.2022

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 R 60/23
Datum 26.04.2023

3. Instanz

Datum 07.07.2023

I. Die Klage gegen den Bescheid vom 15. November 2021 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 01. April 2022 wird abgewiesen.

II. AuÃ�ergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.

T a t b e s t a n d :

Der im Jahre 1940 geborene KlÃ¤ger ist tunesischer StaatsangehÃ¶riger mit
Wohnsitz in Tunesien und begehrt die RÃ¼ckerstattung von ihm gezahlter
RentenbeitrÃ¤ge.

In den Jahren 1970-1982 arbeitete der KlÃ¤ger in Deutschland und zahlte
PflichtbeitrÃ¤ge. Im Jahre 1976 erkrankte er an Tuberkulose und beanspruchte in
der Zeit von 1976-1978 mehrere RehabilitationsmaÃ�nahmen zulasten seiner
damaligen Rentenversicherung, Landesversicherungsanstalt Westfalen (DRV).

Auf Antrag des KlÃ¤gers vom 09.01.1984 wurden von der DRV auf der Grundlage
eines Bescheides vom 08.08.1984 an den KlÃ¤ger RentenversicherungsbeitrÃ¤ge in
HÃ¶he von 7.021,60 DM zurÃ¼ckerstattet. Dabei erfolgte eine Erstattung nur der
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BeitrÃ¤ge, die nach Beendigung der RehabilitationsmaÃ�nahme vom KlÃ¤ger
geleistet worden waren. Dies waren die BeitrÃ¤ge, die in der Zeit vom 03.10.1978
bis zum 20.01.1982 entrichtet worden waren. Der KlÃ¤ger war zuvor von der DRV
darauf hingewiesen worden, dass durch die Beitragserstattung das bisherige
VersicherungsverhÃ¤ltnis aufgelÃ¶st wird, und dadurch AnsprÃ¼che fÃ¼r zuvor
gezahlte VersicherungsbeitrÃ¤ge nicht mehr bestehen. Darauf erklÃ¤rte der
KlÃ¤ger am 12.07.1984 gegenÃ¼ber der DRV, er werde seinen Antrag auf
Beitragserstattung trotzdem aufrechterhalten.

Den streitgegenstÃ¤ndlichen Antrag auf BeitragsrÃ¼ckerstattung stellte der
KlÃ¤ger am 11.11.2021. Dieser wurde mit Bescheid vom 15.11.2021 abgelehnt.

Der dagegen erhobene Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom
01.04.2022 zurÃ¼ckgewiesen.

Die Beteiligten wurden Ã¼ber die beabsichtigte Entscheidung per Gerichtsbescheid
informiert. Die Beklagte hat dem zugestimmt, der KlÃ¤ger hat sich dazu nicht
geÃ¤uÃ�ert.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,
die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 15.11.2021 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 01.04.2022 zu verurteilen, ihm die
RentenversicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r die Zeit bis 29.08.1977 zurÃ¼ckzuerstatten.

Die Beklagte beantragt,
Â  Â  Â  die Klage abzuweisen.
Â  Â  Â Â 
FÃ¼r den weiteren Sach- und Streitstand wird ergÃ¤nzend auf die Gerichts- und
Verwaltungsakten verwiesen. Diese waren Gegenstand der Entscheidungsfindung.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :
Das Gericht macht von der MÃ¶glichkeit Gebrauch, durch Gerichtsbescheid zu
entscheiden. Die Beteiligten wurden angehÃ¶rt, der Sachverhalt ist geklÃ¤rt und die
Sache weist keine besonderen tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten auf, 
Â§ 105 Abs. 1 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG).Â 

Die zulÃ¤ssige Klage ist nicht begrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf
Erstattung der von ihm gezahlten RentenbeitrÃ¤ge.

Ein Anspruch gem. Â§ 210 Sozialgesetzbuch -Sechstes Buch- gesetzliche
Rentenversicherung (SGB VI) scheidet im vorliegenden Fall aus. Da der KlÃ¤ger
bereits im Jahre 1984 eine Beitragserstattung erhalten hat, steht einem mÃ¶glichen
Anspruch fÃ¼r die nach dem 03.10.1978 gezahlten PflichtbeitrÃ¤ge die bereits auf
seinen Antrag vom Januar 1984 erfolgte ErfÃ¼llung des Anspruches entgegen.Â 

Es kommt auch kein Anspruch fÃ¼r die davor geleisteten PflichtbeitrÃ¤ge in
Betracht, denn gem. 210 Abs. 5 SGB VI ist ein Anspruch fÃ¼r geleistete BeitrÃ¤ge
ausgeschlossen, wennnach Leistung der BeitrÃ¤ge eine Sach- oder Geldleistung aus
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der Versicherung in Anspruch genommen wurde. Da der KlÃ¤ger hier unstreitig
RehabilitationsmaÃ�nahmen in Anspruch genommen hat, konnte er nur die spÃ¤ter
gezahlten BeitrÃ¤ge erstattet bekommen. AuÃ�erdem wurde durch die bereits in
Anspruch genommene Beitragserstattung das bisherige VersicherungsverhÃ¤ltnis
aufgelÃ¶st, vgl. Â§ 210 Abs. 6 Satz 2 SGB VI.

Nach alledem war die Klage abzuweisen. Die Kostenfolge resultiert aus Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 25.08.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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